
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemeinschaft der Frauen Guthirt Ostermundigen 

 

 

Jahresausflug 2026 

 

Hostienbäckerei Kloster St. Anna 

Gerlisberg (LU) 

und 

Schlosspark Meggenhorn 
 

 

 

 

 

Freitag, 12. Juni 2026 



 

Liebe Frauen 

 

Elisa Scherer und ich, Elena Steffen, laden 

Euch herzlich zum Jahresausflug 2026 ein. 

 

Mit dem Car fahren wir auf den Gerlisberg, 

wo wir durch die Hostienbäckerei des 

Kapuzinerinnen-Klosters St. Anna geführt 

werden. 

 

Nach einem feinen Mittagessen im Restaurant 

Schönau in Meggen fahren wir weiter in die 

Nähe des Schlosses Meggenhorn und erreichen 

dessen wunderschönen Park nach einem 20-

minütigen Spaziergang. 

 

Zu Fuss spazieren wir hinunter zur Anlegestelle 

und besteigen das Schiff nach Luzern. Von dort 

fahren wir mit dem Car nach Hause. 

 

 

Programm 

 

Freitag, 12. Juni 2026 

08:15 Uhr Abfahrt mit Car, Bolligen 

Kirchgemeindehaus, Kirchstrasse 

12 

08:30 Uhr Abfahrt mit Car, Ostermundigen, 

Kirche Guthirt 

10:30 Uhr Führung durch Hostienbäckerei 

12:00-13:30 Uhr Mittagessen, Restaurant Schönau, 

Meggen 

14:00 Uhr Besuch Schlosspark Meggenhorn 

15:28 Uhr Abfahrt Schiff nach Luzern 

ca. 16:30-18:30 Fahrt mit Car nach 

Ostermundigen und Bolligen 

 

In den Kosten pro Person sind inbegriffen: 

Carfahrt, Führung Hostienbäckerei, 

Mittagessen inkl. Tischwasser, Schifffahrt 

Kosten: CHF 80.- / mit GA: 75.- 



Jahresausflug Gemeinschaft der Frauen 

Freitag, 12. Juni 2026 

 

Anmeldung 
 

Anmeldung bitte bis spätestens 30. Mai 2026 an: 

 

● Elena Steffen, Höheweg 13, 3052 Zollikofen, 

elena.steffen@proton.me, 079 127 34 40 

● oder Sekretariat Kirche Guthirt, Ostermundigen 

 

Name: ……………………….   Vorname: ………………………. 

 

Adresse: ………………………………………………………………….. 

 

Telefon / Mobile: ……………………………………………………. 

 

Einsteigeort (Zutreffendes ankreuzen): 

□ Bolligen 

□ Ostermundigen 

□ mit GA 

□ mit Halbtax 

 

Personen, die sich nach dem 30. Mai abmelden, bezahlen die Kosten 

der Carfahrt (40.-). Ausserordentliche Ereignisse sind von dieser Regel 

ausgeschlossen. 

 

 

Datum: ………………… Unterschrift: ………………………………….. 


